
Eingang Prüfungsamt:________________ 

 
 
Antrag auf Zulassung zum 
Meisterschülerstudium zum Wintersemester 2011/12 
(Anmeldeschluss: 30.06.2011) 
 
Name:              
 
Vorname:             
 
Geburtsdatum:         Geburtsort:       
 
Matrikel-Nr.:          Studienbeginn an der HBK BS:     
 
Korrespondenzanschrift:           
 
Straße:              
 
PLZ / Ort:             
 
Telefon-/Fax-Nr.             
 
E-Mail:         @hbk-bs.de   
 
Zulassungvoraussetzungen: 
 
1. Diplomprüfung Freie Kunst an der HBK Braunschweig mit Auszeichnung bzw. „1,0“ bestanden?  

 
Ο Ja, am        (bitte Zeugnisdatum angeben) 

 
Ο wird derzeit abgelegt; voraussichtliche Beendigung erfolgt noch im Sommersemester 2011. 

(voraussichtliches) Datum der Diplomprüfung:      

Die Bewertung der Diplomarbeit wird daher bis zum 15.07.2011 nachgereicht. 
 

Ο Nein, nicht abgelegt,  
daher Antrag auf Ausnahmeregelung aufgrund bestandener Abschlussprüfung in einem anderen 
Studiengang, und zwar          
Hinweis: Eine Kopie das Abschlusszeugnisses ist unbedingt beizufügen! 

Mindestens zwei Semester wurden bei Professorin/ Professor   

 im Zeitraum  erfolgreich studiert (§ 6 Abs 1a Satz 2 der 
Meisterschülerordnung v. 13.06.07).  

 
2. Für die Betreuungszusage der/des Professorin/ Professors aus der Freien Kunst, ist Seite 2 beigefügt. 

 
Name der Hochschullehrerin / des Hochschullehrers:        

 
 
Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Aufbaustudium Bildende Kunst (Meisterschüler/in). Ich versichere, dass ich 
bislang noch kein künstlerisches Aufbaustudium an einer anderen Hochschule absolviert oder endgültig nicht 
bestanden habe. 
 
 
             
Ort, Datum       Unterschrift der / des Studierenden 
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Betreuungszusage für   
(bitte Namen eintragen) 

 
 Bei der Abfassung des Gutachtens bittet der Vorsitzende des Meisterschülerausschusses, auf die 

nachfolgenden Aspekte einzugehen: 

 Mit der Ausübung des Vorschlagrechtes sichert die betreffende Professorin oder der betreffende Professor 
einen angemessenen Arbeitsplatz in ihrer bzw. seiner Fachklasse zu und erklärt sich zur fachlichen Betreuung 
der Meisterschülerin bzw. des Meisterschülers während des Meisterschülerstudiums bereit. 

 Die Betreuung kann nur von der Professorin oder dem Professorin zugesagt werden, bei dem die 
Bewerberin bzw. der Bewerber auch die Diplomprüfung Freie Kunst abgelegt hat.                              
Ausnahme: In begründeten Fällen kann die Meisterschülerkommission auch die Betreuungszusage einer 
anderen Professorin oder eines anderen Professors akzeptieren, insbesondere wenn die oder der bisherige 
Fachklassenlehrende für eine Betreuung während des Meisterschülerstudiums nicht mehr zur Verfügung 
steht oder dem Wechsel in der Betreuung ausdrücklich schriftlich zustimmt. 

 Bei Lehramtsexamen oder anderweitiger Abschlussprüfung setzt die Zulassung die Gleichwertigkeit der 
künstlerischen Leistungen mit denen der Diplomprüfung Freie Kunst voraus. 

 Bei externen Bewerberinnen und Bewerber wird bestätigt, dass eine erfolgreiche Betreuung über 2 
Semestern der Bewerbung vorausgegangen ist. 

Schriftliche Begründung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Betreuung wird zugesagt. 

 Die Betreuung wird nicht zugesagt. 

  

 
   
Datum / Unterschrift 
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